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Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und 
Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder 
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 Art. 2). 

Dieser Untersuchungsbericht basiert auf den zur Verfügung gestellten Informationen. Die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes beauftragte einen Sachverständigen, dessen 
Befund und Gutachten als Basis für diesen Untersuchungsbericht herangezogen wurde. Im 
Falle der Erweiterung der Informationsgrundlage behält sich die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes das Recht zur Ergänzung des gegenständlichen 
Untersuchungsberichtes vor. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt 
(Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Art. 5). 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, 
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die 
Entscheidung über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der 
Entwurd des Abschlussberichts inhaltlichen Einschränkungen. 

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC + 2 
Stunden). 
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Hinweis 

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind 
ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt. 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Art. 5 

Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder einer 
administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung. Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 Art. 2. 

Hinweis zu abgebildeten Personen: 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten 
(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen 
und Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter: Luftfahrtunternehmen 
Betriebsart: Flug nach Sichtflugregeln 
Flugzeughersteller: Cessna Aircraft Company, USA 
Musterbezeichnung: T303 
Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Staatszugehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland 
Unfallort: Militärflugplatz Zeltweg (LOXZ), Österreich, Piste 26L 
Koordinaten (WGS84): N 47° 12‘ 13“ O 014°44‘ 45“ 
Ortshöhe über dem Meer: 690 m / 2264 ft 
Datum und Zeitpunkt: 08. Mai 2021, 09:07 Uhr 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Verkehrsbereich 
Zivilluftfahrt wurde am 08. Mai 2021 um 09:25 Uhr von der Such- und Rettungszentrale der 
Austro Control GmbH (ACG) über den Vorfall informiert. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde eine Sicherheitsuntersuchung des Unfalles 
eingeleitet. Ein externer Sachverständiger wurde beigezogen. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten über 
den Unfall unterrichtet:  

Herstellerstaat: U.S.A. 
Betreiberstaat: Bundesrepublik Deutschland 
Halterstaat: Bundesrepublik Deutschland 
Sonstige Staaten: Keine 

Kurzdarstellung 

Am 08. Mai 2021 führte der Pilot des gegenständlichen Luftfahrzeuges, eine Cessna T303, 
Fotoflüge im Großraum Zeltweg (Stmk.) durch. 

Um bei der Fotosequenz mit einer möglichst geringen Geschwindigkeit fliegen zu können, 
flog der Pilot in Landekonfiguration (Gear down / Flaps down). 
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Nach Abschluss der Fotosequenzen beabsichtigte der Pilot einen Weiterflug nach Italien 
und selektierte das Einfahren des Fahrwerks und der Klappen. Dabei bemerkte er, dass sich 
das Fahrwerk nicht einfahren ließ und in „gear unsafe“ Position verblieb. 

Trotz mehrmaliger Versuche ließ sich das Fahrwerk nicht einfahren, weshalb der Pilot mit 
dem Fluglotsen im Kontrollturm des nahe gelegenen Militärflugplatzes Zeltweg (LOXZ) 
Kontakt aufnahm und um eine Freigabe für ein „touch and go“ Manöver auf der Piste 26L 
bat. 

Nach erteilter Freigabe führte der Pilot um 08:57 Uhr ein „touch and go“ Manöver auf der 
Piste 26L durch. 

Im darauffolgenden Steigflug konnte der Pilot das Fahrwerk weiterhin nicht einfahren und 
erbat eine Freigabe für ein nochmaliges „touch and go“ Manöver auf der Piste 26L.  

Nach Erhalt der Freigabe, setzte der Pilot das Luftfahrzeug um 09:07 Uhr neuerlich auf der 
Piste 26L auf, betätigte 2-3-mal die Radbremsen und beschleunigte das Luftfahrzeug 
wieder, als an diesem das rechte Haupt- und Bugfahrwerk einknickten. Dadurch kam es zum 
Kontakt der Propeller und der rechten Tragfläche mit der Asphaltoberfläche der Piste. Das 
Luftfahrzeug kam nach ca. 300 m am rechten Pistenrand zu stehen. 

Bei dem Vorfall blieben die beiden im Luftfahrzeug befindlichen Personen unverletzt, das 
Luftfahrzeug wurde durch den Vorfall stark beschädigt. 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Der Flugverlauf und der Unfallhergang wurden aufgrund der Aussagen der beteiligten 
Personen, der Zeugen und den Erhebungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
wie folgt rekonstruiert: 

Am 08. Mai 2021 führte der Pilot mit dem gegenständlichen Luftfahrzeug Fotoflüge im 
Großraum Zeltweg (Steiermark) durch. 

Um bei der Fotosequenz mit einer möglichst geringen Geschwindigkeit fliegen zu können, 
flog der Pilot dabei in Landekonfiguration (Gear down / Flaps down). 

Nach Abschluss der Fotosequenzen beabsichtigte der Pilot in Übereinstimmung mit ATC 
einen Weiterflug nach Italien und selektierte dazu das Einfahren des Fahrwerks und der 
Klappen. Dabei bemerkte er, dass sich das Fahrwerk nicht einfahren ließ und in der 
sogenannten „gear unsafe“ Position verblieb. 

Trotz mehrmaliger Versuche ließ sich das Fahrwerk nicht einfahren, weshalb der Pilot mit 
dem Fluglotsen im Kontrollturm des Militärflugplatzes Zeltweg (LOXZ) Kontakt aufnahm und 
um eine Freigabe für ein „touch and go“ Manöver auf der Piste 26L bat. 

Nach erteilter Freigabe führte der Pilot um 08:57 Uhr ein „touch and go“ Manöver auf der 
Piste 26L durch. 

Nachdem der Pilot danach das Fahrwerk weiterhin nicht einfahren konnte, erbat er ein 
nochmaliges „touch and go“ Manöver.  

Nach Erteilung der Freigabe setzte der Pilot das Luftfahrzeug um 09:07 Uhr neuerlich auf 
der Piste 26L auf. Während des Rollvorgangs betätigte er, nach eigenen Angaben, 2-3-mal 
die Bremsen des Hauptfahrwerks und beschleunigte das Luftfahrzeug wieder, als das rechte 
Hauptfahrwerk und das Bugfahrwerk einknickten und beide Propeller und die rechte 
Tragfläche mit der Asphaltoberfläche der Piste Kontakt bekamen. Das Luftfahrzeug kam 
nach ca. 300 m am rechten Rand der Piste 26L zu stehen. 
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Bei dem Vorfall blieben die beiden im Luftfahrzeug befindlichen Personen unverletzt, das 
Luftfahrzeug wurde durch den Vorfall umfangreich beschädigt. 

1.1.1 Flugvorbereitung 
Eine gemäß VO (EU) 923/2012 Anhang SERA.2010/b idgF. erforderliche Flugvorbereitung 
wurde durchgeführt. Der Pilot legte das für diesen Flug abgefragte „RocketRoute“ Briefing 
Package vollständig vor. 

Der bei der Flugsicherung aufliegende Flugplan: 
(FPL-XXXXX-VG 
-C303/L-SDGRYZ/S 
-EDMA0630 
-N0150F075 DCT ERKIR015005 DCT NANIT DCT OBEDI STAY1/0040 OBEDI DCT 
ABTAN STAY2/0020 ABTAN DCT ARNOS DCT VTS DCT RMN STAY3/0020 RMN DCT 
-LIPU0434 
-PBN/A1B2D2O2S1 NAV/SBAS DOF/210508 EET/LOVV0028 LIMM0231 
STAYINFO1/PHOTO FLIGHT 059 2021 XXX KAPRUN A045 STAYINFO2/PHOTO 
FLIGHT 060 2021 XXX ZELTWEG A040 STAYINFO3/PHOTO FLIGHT XXX MORCIANO 
A058) 
Abflugmeldung: 
(DEP-XXXXX-EDMA0651-LIPU-DOF/210508) 

1.2 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche 0 0 0 

Schwere 0 0 0 

Leichte 0 0 0 

Keine 2 0  
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1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Am Luftfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. 

1.4 Andere Schäden 

Keine. 

1.5 Besatzung 

Zum Unfallzeitpunkt bestand die Besatzung aus einem Piloten und einem Operator, der die 
Kameraeinheit im Flug bediente. 

1.5.1 Pilot 
Alter: 69 Jahre 
Art des Zivilluftfahrerscheines: Berufspilotenschein CPL(A) 
Berechtigungen: Flächenflug, SEP(land), MEP (land) 
Muster/Typenberechtigung: keine 
Instrumentenflugberechtigung: am Unfalltag gültig 
Lehrberechtigung: keine 
Sonstige Berechtigungen: Sprachkenntnisse: Deutsch Level 6, Englisch Level 4 
Gültigkeit: Am Unfalltag gültig 

Überprüfungen (Checks): 
Medical check: Medical Class 1/2 ausgestellt am 24.03.2021 
     Einschränkungen: VML, RXO 
Gesamtflugerfahrung 
(inkl. Unfallflug): 3490:00 Stunden 
davon in den letzten 90 Tagen:      32:00 Stunden 
davon in den letzten 24 Stunden:      04:30 Stunden 
Flugerfahrung auf der Unfalltype:    286:30 Stunden 

In seiner schriftlichen Meldung beschrieb der Pilot den Hergang des Ereignisses: 

„Nach einer Bildflugsequenz in der Nähe von LOXZ, die wegen der geringen zulässigen 
Boden-Geschwindigkeit in Landekonfiguration geflogen wurde, sollte das Fahrwerk wieder 
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eingefahren werden, um in clean configuration nach Italien LIPU weiterzufliegen. Dabei 
bemerkte ich, dass die rote "gear unsafe"-Anzeige nicht erlosch. Ein recycling gear 
down/gear up brachte keinen Erfolg: Das Fahrwerk blieb in ausgefahrener Position "3 
green" und ließ sich nicht einfahren, sondern verharrte in der ausgefahrenen Position. In 
Absprache mit LOXZ Tower wurde ein touch and go durchgeführt, um das Fahrwerk einmal 
zu belasten. Beim Steigflug danach ließ sich das Fahrwerk aber immer noch nicht einfahren. 
Beim wiederholten touch and go setzte die Maschine normal auf und rollte. Die Bremse 
wurde 3-mal angetickt, um auch das Bugrad zu belasten und dann erfolgte mit power und 
flaps up das Durchstartmanöver. Kurz vor rotating bei ca. 80 kn klappte das rechte Fahrwerk 
ein. Der rechte Prop und die rechte Fläche bekamen sofort Bodenberührung. Die Maschine 
konnte einigermaßen gehalten werden, so dass sie rutschend nach geschätzten 150 m zum 
Stand kam. Das Bugfahrwerk war dabei ebenfalls zu ca. 50 % eingefahren, so dass auch der 
linke Prop den Boden leicht berührte. Kein Feuer, keine Personenschäden.“ 

1.6 Luftfahrzeug 

Bei dem Luftfahrzeug Cessna T303 handelt es sich um einen Tiefdecker in 
Aluminiumbauweise, ohne Druckkabine, mit einziehbarem Dreibeinfahrwerk. Es wird von 
zwei Kolbentriebwerken, die an der Vorderseite der Tragflächen angeordnet sind, 
angetrieben. Beide Triebwerke sind mit Dreiblatt-Verstell-Propeller ausgestattet. 

Die grundsätzliche Auslegung des Luftfahrzeuges ist für 2 + 4 Personen. Im vorliegenden Fall 
wurden drei Sitze ausgebaut und stattdessen eine Kameraeinheit zur Herstellung von 
Luftbildern installiert. Der Einbau und der Betrieb waren behördlich gemeldet. Die maximal 
zugelassene Abflugmasse des Luftfahrzeugs beträgt 2336 kg. 



 

Abschlussbericht  13 von 90 

Abbildung 1 Gegenständliches Luftfahrzeug 

 

Quelle: Hans Spritt ©, bearb.: SUB 

Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Hersteller: Cessna Aircraft Comp. U.S.A. 
Type Certificate Holder:  Textron Aviation Inc. (seit 29. Juli 2015)  
Type Certificate:  A34CE (FAA)  
Herstellerbezeichnung: T303 
Baujahr: 1981 
Luftfahrzeughalter: Luftfahrtunternehmen 
Gesamtbetriebsstunden: 6668 
Landungen: 3894 
Triebwerke: 2 Kolbentriebwerke, 6 Zylinder Boxer luftgekühlt 
 TSO: jeweils 872 Std. 
Hersteller: Continental, U.S.A. 
Herstellerbezeichnung: Links: TSIO-520-AE, Rechts: LTSIO-520-AE 
Propeller: 2 Dreiblattpropeller, TSO: jeweils 660 Std. 
Herstellerbezeichnung: Links: 3AF32C506/82NEB-8 
 Rechts: 3AF32C507/L82NEB-8     
Hersteller: McCauley, U.S.A. 
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1.6.1 Bord Dokumente 
Folgende Borddokumente wurden in Kopie vorgelegt und geprüft: 

Eintragungsschein: ausgestellt am 17.10.2019 von Luftfahrtbundesamt 
der Bundesrepublik Deutschland 

Lufttüchtigkeitszeugnis: ausgestellt am 19.08.2003 von Luftfahrtbundesamt 
der Bundesrepublik Deutschland für die Kategorien: 
Personenbeförderung und Luftarbeit  

Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit: 
 ausgestellt am 10.02.2021 / gültig bis 28.02.2022 
Lärmzulässigkeitszeugnis: ausgestellt am 02.03.1993 von Luftfahrtbundesamt 
Versicherung: ALLIANZ Versicherungs AG, D-81724 München 
 gültig 01.10.2020 bis  01.10.2021  
Bewilligung für eine  
Luftfahrzeugfunkstelle: ausgestellt am 17.09.2019 von Bundesnetzagentur 

1.6.2 Luftfahrzeug Wartung 
In die übermittelten Wartungsunterlagen der letzten Monate des verunfallten 
Luftfahrzeuges wurde Einsicht genommen und diese geprüft. 

Seit 09/2020 wurden folgende Wartungstätigkeiten vom Wartungsbetrieb (xxxxxx bzw. 
yyyyyy) durchgeführt: 

Tabelle 2 Wartungstätigkeiten seit 09/2020 

Workreport Nr. Datum Performed by Umfang Anmerkung 

20-3200 16.09.2020 xxxxxx Tire/suction indication on 
RH-engine / RH-rudder 
stearing / LH-RH steering 
horn, lubricant all engines 
control 

keine 

20-3201 21.09.2020 xxxxxx 50 hrs Inspection / Fuel 
manifold valve cover 

inspected L/R / LH main 
gear tire replaced 

keine 
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20-3204 22.09.2020 xxxxxx Troubleshoot on LH main 
gear tire, replaced LH/RH 
main gear tube, RH tire 

Troubleshoot on LH 
alternator system 

keine 

20-3245 08.12.2020 xxxxxx Batterie Cap. Test / Fire 
Extinguisher Weight 
check/ Anspect. 
Operation 5 / 7 / 10 / 23, 
Corrosion Check / 
Vacuum Manifold Check, 
Funktion Test, First Aid 
Kit Checked, Avionic IFR 
Funktion Check, ELT test, 
LDG & Taxi Lgt. Switch 
replaced, transponder test 

keine 

21-0001 28.02.2021 xxxxxx Airworthiness Review 
Certificate 

keine 

21-3022 05.03.2021 xxxxxx Troubleshoot on landing 
gear retraction system 

 

siehe Auszug  

Abbildung 2 

21-3028 17.03.2021 xxxxxx 200 Hrs. Inspection keine 

21-0006 

 

26.04.2021 yyyyyy Replace of LH Suction 
pump 

keine 

In der Work-Order 21-3022 wird unter dem Auftrag an das Wartungsunternehmen xxxxxx 
ausgeführt: „Perform troubleshoot on landing gear retraction system (Partially not 
retracting)“ 

Der festgestellte Fehler ist beschrieben mit: „Customer was complaining landing gear was 
not retracting after takeoff. No problems during extraction.“ 
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Abbildung 2 Work Report Fahrwerk 

 

Quelle: Lebenslaufakt des Luftfahrzeuges 

Die von dem Wartungsunternehmen durchgeführten Aktivitäten wurden folgendermaßen 
beschrieben: 

• Jacked up aircraft and checked retraction and extraction system several times. No 
problems occurred. 

• Checked fluid level in hydraulic power pack. No findings 
• Checked voltage at powerpack during retraction and extraction. No findings  
• Checked landing gear downlock hooks and indications. No findings  
• Removed aircraft from jacks. 
ACTION: Several landing gear retraction and extraction cycles performed 

Der in Folge ausgestellte “Release to Service” ist gestempelt und unterfertigt von xxxxxx. 

Bis zum Unfalltag wurden keine weiteren Fahrwerksprobleme schriftlich festgehalten. 
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1.6.3 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeugs 
Laut Angabe des Piloten war das Luftfahrzeug zum Unfallszeitpunkt mit rund 350 Ltr. AvGas 
100LL (92,4 Gal) betankt. 

An Bord befanden sich zwei Personen und die zusätzliche Beladung bestehend aus dem 
persönlichen Gepäck (ca. 25 kg). 

Eine durchgeführte Überprüfung der Schwerpunktlage ergab einen Schwerpunkt innerhalb 
des vom Hersteller angegebenen Bereiches. 

Bei der Überprüfung der Schwerpunktlage anhand der Daten im originalen Luftfahrzeug-
Handbuch ist aufgefallen, dass weder im Inhaltsverzeichnis des Handbuches (Table of 
Contents), noch in der Übersicht bei der eigentlichen Sektion (Section 6 
Weight&Balance/Equipment List) ein Hinweis auf die geänderten Gewichts-verhältnisse 
durch den Einbau des installierten Kamerasystems vorhanden ist. 

Die Änderung durch den Umbau/Einbau des Kamerasystems ist erst innerhalb der „Section 
6“, durch den Eintrag des neuen Gewichtes anhand der seinerzeit durchgeführten Prüfung, 
erkennbar. 
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Abbildung 3 Auszug aus dem Handbuch des Luftfahrzeuges (POH) 

 

Quelle: Luftfahrzeughersteller 

1.6.4 Pilots Operating Handbook / Checklist 
Das Flughandbuch (POH) für das gegenständliche Luftfahrzeug wurde als Datei übermittelt. 

Diese Ausgabe des Flughandbuches stammte vom 22.12.1981. Es wurden in diesem 
Flughandbuch diverse Änderungen eingetragen, diese waren allerdings nicht auf den 
Übersichten (Table of Contents) ersichtlich. Erst beim Studium der Unterlagen ist man auf 
die Änderungen gestoßen. 



 

Abschlussbericht  19 von 90 

Abbildung 4 Pilots Operating Handbook 

 

Quelle: Luftfahrzeughersteller 

Im Luftfahrzeug wurden drei Check-Listen vorgefunden. 

Davon lautete eine Liste „External Power Source Checklist - All Aircraft“, eine weitere 
Checkliste war bezeichnet mit „Aircraft Operating Checklist CESSNA 303  

X-XXXX (Luftfahrzeugkennzeichen)“ und die dritte Checkliste war in allgemeiner Form 
erstellt ohne Bezeichnung. 



 

20 von 90 Abschlussbericht 

Abbildung 5 External Power Source Checklist 

 

Quelle: Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 6 Aircraft Operating Checklist 

 

Quelle: Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 7 Checklist 

 

Quelle: Luftfahrzeughalter 

Eine EMERGENCY PROCEDURES Check-List (Bordausführung) für das Luftfahrzeug C T303 
war nicht vorhanden und wurde auch nicht vom Piloten in den vom Luftfahrzeug nach dem 
Vorfall entnommenen Dingen beschrieben bzw. dokumentiert. 

Im Flughandbuch (POH) sind unter der Section 3 die angeführten EMERGENCY PROCEDURES 
beschrieben. 

Auf den Seiten 3-15 bis 3-18 sind die Vorgangsweisen für Probleme mit dem Fahrwerk in 
Checklistenform dargestellt. (Auszug siehe Anhang) 

Diese gliedern sich in Probleme mit dem Einfahren / mit dem Ausfahren / mit einer Landung 
mit eingefahrenem Fahrwerk / Landung mit einem möglicherweise defekten Fahrwerk / 
einer Landung mit einem luftleeren Reifen sowie der Vorgangsweise bei einem manuellen 
Ausfahren des Fahrwerks. 

Die Verwendung der manuellen Hydraulikpumpe wird im Punkt „Landing gear fails to 
extend“ dargestellt. 

Außerdem ist in der Section 7 unter „Airplane Systems Descriptions“ Figur 7-11 (Page 7-41), 
das gesamte Fahrwerkssystem schematisch dargestellt. 
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Abbildung 8 Hydraulic System – Schema Darstellung im POH 

 

Quelle: Pilots Operating Handbook des Luftfahrzeugherstellers 
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Abbildung 9 Landing Gear System Schematic – Fahrwerk ausgefahren 

 

Quelle: Cessna Model T303 Maintenance Manual des Luftfahrzeugherstellers 
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Abbildung 10 Landing Gear System Schematic – Fahrwerk eingefahren 

 

Quelle: Cessna Model T303 Maintenance Manual des Luftfahrzeugherstellers 

Zum Punkt „Landing gear fails to retract“ sind im POH diverse Verfahren beschrieben, die 
im Emergencyfall zu prüfen sind. Sollten diese keinen Erfolg bringen, soll man den 
Fahrwerkshebel in die ausgefahrene Position bringen und zu einer Werft fliegen. 
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Abbildung 11 Trouble Shooting - Extension and Retraction Systems - Maintenance Manual 

 

Quelle: Cessna Model T303 Maintenance Manual des Luftfahrzeugherstellers 

1.7 Flugwetter 

1.7.1 METAR, TAF, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 
METAR Flughafen Zeltweg LOXZ 
METAR LOXZ 080650Z VRB02KT 50KM FEW060CU 05/M00 Q1022 NOSIG RMK FEW= 
METAR LOXZ 080720Z VRB01KT 50KM FEW050CU SCT300CI 07/M01 Q1021 NOSIG 
RMK SCT= 
METAR LOXZ 080750Z VRB01KT 50KM FEW050CU SCT300CI 08/M01 Q1021 NOSIG 
RMK COTRA/SCT= 
METAR LOXZ 080820Z VRB02KT 50KM FEW050CU BKN300CI 10/M00 Q1021 NOSIG 
RMK COTRA/BKN= 
METAR LOXZ 080850Z 09004KT 050V140 50KM FEW050CU BKN300CI 10/M01 
Q1021 NOSIG RMK COTRA/BKN= 
METAR LOXZ 080920Z VRB03KT 50KM FEW050CU BKN300CI 11/M02 Q1021 NOSIG 
RMK COTRA/BKN= 
METAR LOXZ 080950Z 09004KT 050V140 50KM FEW055CU BKN300CI 13/M03 
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Q1020 NOSIG RMK COTRA/BKN= 
TAF Flughafen Zeltweg LOXZ 
TAF LOXZ 080515Z 0806/0815 VRB03KT 9999 FEW300 
TEMPO 0811/0815 12005KT= 
METAR Flughafen Klagenfurt LOWK 
METAR LOWK 080650Z VRB02KT 8000 FEW004 BKN010 04/02 Q1023 BECMG SCT010= 
METAR LOWK 080720Z 11003KT 070V160 9999 FEW006 BKN012 05/02 Q1023 BECMG 
SCT012= 
METAR LOWK 080750Z 13003KT 040V170 9999 FEW008 BKN011 06/03 Q1023 BECMG 
SCT012= 
METAR LOWK 080820Z VRB02KT 9999 FEW010 SCT013 07/04 Q1023 NOSIG= 
METAR LOWK 080850Z VRB03KT 9999 FEW015 09/05 Q1023 NOSIG= 
METAR LOWK 080920Z VRB02KT 9999 FEW020 09/03 Q1023 NOSIG= 
METAR LOWK 080950Z 07004KT 360V130 9999 FEW030 10/05 Q1022 NOSIG= 

1.7.2 Flugwetterübersicht für Österreich, Flugwetterdienst Austro Control 
GmbH 
Flugwetterübersicht Österreich 
FXOS41 LOWW 072200 
FLUGWETTERÜBERSICHT ÖSTERREICH, 
herausgegeben am Samstag, 08.05.2021 um 00:00 Uhr lct. 
Vorhersage von heute Früh BCMT bis heute Abend ECET 
WETTERLAGE: 
Hochdruckrandlage. Mit kräftiger nordwestlicher Höhenströmung greift 
ein wetterinaktiver Warmfrontschirm aus Nordwest über. 
WETTERABLAUF FLUGWETTER: 
Im westlichen Donautal und in den südlichen Beckenlagen rasch 
auflösende Frühnebelfelder. Sonst von der Früh weg gute Sichten und 
gering bewölkt. Tagsüber bildet sich, vor allem nach Osten hin, 
flache, hochbasige Cumulusbewölkung aus. Tagsüber ziehen von 
Deutschland her stärkere mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf, deren 
Basen oberhalb von 10000 bis 14000ft amsl liegen. 
HINWEISE ZUR NULLGRADGRENZE: 
Im Osten von 4000ft auf 6000ft amsl steigend. 
Im Westen von 5000ft auf 9000ft amsl steigend. 
HINWEISE WINDSYSTEME UND TURBULENZ: 
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Oberhalb von 10000ft amsl lebhafte nordwestliche Höhenwinde. 
Unterhalb davon schwache bis mäßige, im Tagesverlauf von Nordwest auf 
Süd rückdrehende Winde. 
HINWEISE THERMISCHER FLUGSPORT UND WINDSEGELFLUG: 
Besonders über der Osthälfte zu Beginn thermisch aktiv mit guten 
Steigwerten. Mit Warmluftzufuhr jedoch nachlassende Thermik im 
Tagesgang. Am späten Nachmittag mit den unter Kammniveau 
rückdrehenden Winden Hangwindunterstützung in den alpinen 
Längstälern. Über Westösterreich am Nachmittag abschirmende 
Wolkenfelder, zudem wirkt hier die Warmluftzufuhr dämpfend. 
HINWEISE BALLONFAHRTEN: 
In der Früh überall Bodenwinde unter 10kt, rasch einsetzende Thermik. 
Am Abend östlich des Wienerwalds zunehmender Süd- bis Südostwind, 
ansonsten bleibt es bodennah windschwach, vor allem über der 
Osthälfte langanhaltende Thermik. 
PROGNOSESICHERHEIT WETTERLAGE: abgesichert 
PROGNOSESICHERHEIT WETTERABLAUF: abgesichert 
Detaillierte Vorhersagen über Höhenwind, Höhentemperaturen und QNH 
entnehmen Sie bitte unseren grafischen Vorhersagekarten. 
Diese Vorhersage wird bei abweichender aktueller Entwicklung nicht 
berichtigt. 
Die nächste planmäßige Aktualisierung erfolgt am 
Samstag, 08.05.2021 um 14:00 Uhr lct. 

1.7.3 Natürliche Lichtverhältnisse 
Tageslicht 

1.8 Navigationshilfen 

Nicht relevant 
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1.9 Flugfernmeldedienste 

Ein Funksprechverkehr erfolgte vor dem Vorfall zwischen dem Piloten und dem Fluglotsen 
im Kontrollturm Zeltweg (LOXZ) auf der Frequenz 121.60 Mhz. Es bestand von Seiten des 
Fluglotsen eine Freigabe zur Durchführung von „Touch and Go“ auf der Piste 26L. 

1.10 Flugplatz 

1.10.1 Allgemein 
Der Unfall ereignete sich auf dem Militärflugplatz Zeltweg (LOXZ), an dem zum 
Unfallzeitpunkt Einsatzbereitschaft bestand. 

Der Flugplatz verfügt über eine Asphaltpiste (08R/26L) mit den Maßen 2.750 m x 60 m. 

1.11 Flugschreiber 

Ein Flugschreiber war nicht vorgeschrieben und nicht eingebaut. 

1.11.1 GPS Geräte 
Nicht relevant 

1.11.2 Radardaten 
Nicht relevant 

1.12 Angaben über Wrack und Aufprall 

1.12.1 Unfallort 
Der Unfall ereignete sich auf dem Militärflugplatz Zeltweg (LOXZ), an dem zum 
Unfallszeitpunkt Einsatzbereitschaft bestand. 
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Der Flugplatz verfügt über eine Asphaltpiste (08R/26L) mit den Maßen 2.750 m x 60 m. 

Abbildung 12 Sichtanflugkarte Zeltweg 

 

Quelle: Luftfahrthandbuch Österreich 
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Abbildung 13 Flugplatzkarte Zeltweg 

 

Quelle: Luftfahrthandbuch Österreich 

Die ersten Spuren auf der Asphaltpiste waren 521 m westlich der Schwelle 26L, im Bereich 
der Mittellinie, in Form von Schleifspuren zu erkennen. 

Abbildung 14 Piste 26L und Vermessung 

 

Quelle: SV, Google Earth, Messwerte: Militär 
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Danach folgten bogenförmige Schleifspuren nach rechts in Richtung des Pistenrandes, 
wobei auch Aufschlagspuren des rechten Propellers vorlagen. 

Abbildung 15 Schleifspuren auf der Piste 26L 

 

Quelle: Militär, SV 

Das Luftfahrzeug kam ca. 790 m westlich der Schwelle 26L am rechten Pistenrand zum 
Stillstand. 
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Abbildung 16 Sicht vom Kontrollturm auf die Unfallstelle 

 

Quelle: Militär 

Abbildung 17 Luftfahrzeug in Endlage 

 

Quelle: Militär 

1.12.2 Verteilung und Zustand der Wrackteile 
Siehe 1.12.1 
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1.12.3 Cockpit und Instrumente 
Im vorgefundenen Zustand befanden sich im Cockpit sämtliche Schalter und Hebel in 
Nullstellung bzw. waren ausgeschaltet.  

Eine konkrete Aussage zu den Schaltzuständen am Luftfahrzeug zum Unfallszeitpunkt war 
daher nicht mehr möglich. 

Abbildung 18 Cockpit Mitte und links 

 

Quelle: SUB 
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Abbildung 19 Cockpit links 

 

Quelle: SV, bearb. SUB 

Abbildung 20 Cockpit rechts 

 

Quelle: SV, bearb. SUB 
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Abbildung 21 Cockpit rechts 

 

Quelle: SV, bearb. SUB 
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Abbildung 22 Cockpit Mitte 

 

Quelle: SV 

Abbildung 23 Cockpit Schalter und Sicherungen links 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 24 Cockpit Sicherungen links 

 

Quelle: SV 

1.12.4 Luftfahrzeug und Ausrüstung – Versagen, Funktionsstörungen 
Bereits im März 2021 wurde von einem Wartungsbetrieb eine Fehlersuche aufgrund von 
einem gemeldeten Fahrwerksproblem durchgeführt. Dabei wurde kein Fehler gefunden. 

Bis zum Unfalltag wurden keine weiteren Fahrwerksprobleme schriftlich festgehalten. 

1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine vorbestandene psychische oder physische 
Beeinträchtigung des Piloten vor. 

1.14 Brand 

Es konnten keine Spuren eines allfälligen Brandes festgestellt werden. 
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1.15 Überlebensaspekte 

1.15.1 Rückhaltesysteme 
Die Rückhaltesysteme funktionierten einwandfrei, die Insassen erlitten keinerlei 
Verletzungen. 

1.15.2 Evakuierung 
Pilot und Kameraoperator konnten das Luftfahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. 

1.15.3 Verletzungsursachen 
Keine 

1.16 Weiterführende Untersuchungen 

1.16.1 Technische Untersuchungen 
Das Luftfahrzeug war an einem überdachten Abstellplatz auf der Nordostseite des 
Militärflugplatzes abgestellt und wurde vor Ort begutachtet. 

Laut Angabe befand sich das Luftfahrzeug in jenem Zustand, wie es von der Piste geborgen 
und danach abgestellt wurde. Zur Absicherung des Hauptfahrwerks wurden Holzklötze 
zwischen die Fahrwerksgestänge gesteckt, um ein mögliches Einknicken während des 
Transportes zu verhindern. 

Der Innenraum des Luftfahrzeugs war mit Genehmigung der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes ausgeräumt, die Kameraeinheit abgebaut. 

Äußerlich zeigt das Luftfahrzeug im Rumpfbereich, im Bereich der rechten Tragfläche und 
an beiden Motoren Beschädigungen. 

Der rechte Propeller hatte massiven Bodenkontakt, alle drei Propellerblätter sind auf ca. 
400 mm vom Propellerende um rund 90° gegen Drehrichtung umgebogen. Im Endbereich 
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der Propellerblätter sind massive Aufschlagspuren mit teilweiser Anhaftung von Erd- und 
Grasmaterial ersichtlich. 

Die Schürfungen an den Propellerblättern verlaufen in Flugrichtung, lediglich an einem 
Propellerblatt hat sich das Endstück auf ca. 100 bis 150 mm eingerollt und in sich verdreht. 
Der rechte Propellerspinner hat im Bereich der Verschraubung mit dem Träger diverse 
Stauchungen, er ist in seiner Form jedoch erhalten. Die rechte Motorgondel ist 
unbeschädigt. 

Inwieweit Beschädigungen am Triebwerk selbst vorliegen, kann erst nach Demontage und 
Teilzerlegung des Triebwerkes festgestellt werden. Auf Grund der Beschädigungen am 
Propeller ist von einer entsprechenden Leistungsabgabe am Triebwerk auszugehen. 

Am linken Triebwerk sind an allen drei Propellerblättern im äußeren Bereich Verformungen 
vorhanden, wobei die Propellerblätter sich auf ca. 120 mm gegen Flugrichtung verformt 
haben. Die Propellerenden sind zurückgebogen und weisen massive Schürfungen in Motor-
Drehrichtung auf. 

Der Propellerspinner ist erhalten und unbeschädigt, die Motorverkleidung ist sowohl an der 
Ober- als auch an der Unterseite nicht kausal beschädigt, weist jedoch diverse Dellen durch 
Vorschäden auf. Das dahinterliegende Gepäcksfach ist unbeschädigt. An der Oberseite liegt 
vor dem Deckel des Gepäckfachs eine großflächige Eindellung vor, die als Vorschaden zu 
beurteilen ist. 

Die linke Tragfläche ist optisch unbeschädigt, das linke Querruder und die linke Landeklappe 
weisen keine Schadeneinwirkungen auf. 

Die rechte Tragfläche verfügt, bedingt durch den Aufprall auf der Landebahn, im 
Randbereich über massive Deformationen und Abschürfungen, die im vorderen Bereich in 
etwa bis kurz vor die rechte Motorgondel reichen.  

An der Tragflächenunterseite liegen zum Teil massive Schürfungen vor, die sich nach außen 
hin deutlich verstärken. 

Der vordere Bereich der Tragflächenunterseite ist auf eine Tiefe von ca. 1000 mm 
großflächig eingebogen und massiv verschürft, teilweise hat sich im äußeren Bereich 
Erdmaterial und Grasnarbe angelegt.  
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Der vordere Tragflächenholm ist durch die Schürfschäden freigelegt. Der Hauptholm ist, 
soweit erkennbar, nicht betroffen. 

Im hinteren Bereich sind vor dem Querruderkasten an den Beplankungen diverse 
Wellungen ersichtlich. Der äußere Randbogen ist eingerissen und verfügt im hinteren 
Bereich über Schürfschäden. Im vorderen Bereich und an der Außenseite sind keine 
Schäden erkennbar. 

Der Landescheinwerfer und die Abdeckung sind kausal nicht beschädigt. 

An der Oberseite der Tragfläche sind im äußeren Bereich, unmittelbar nach dem 
Randbogen, deutliche Wellungen und Stauchungen in der Beplankung vorhanden, im 
hinteren Bereich haben sich Stauchfalten abgezeichnet. 

Unmittelbar vor dem Abschluss des Querruderkastens sind Einrisse in der Beplankung 
vorhanden. Das Querruder ist an der Unterseite verschürft und weist Stauchfalten an der 
Oberseite auf. Das dahinter montierte Trimmruder ist in sich verformt und steht an der 
Innenseite um ca. 80 mm über den Kantenverlauf. 

Die rechte Landeklappe weist im äußeren als auch im inneren Bereich mehrfache 
Stauchfaltungen auf. An der Beplankung der Landeklappe liegen an der Unterseite 
Schürfspuren und Einrisse in der Landeklappenbeplankung vor. 

Das rechte Gepäckfach ist unbeschädigt. 

Das rechte Fahrwerk zeigte einen technisch einwandfreien Zustand, sämtliche 
Fahrwerkskomponenten waren unbeschädigt, das Fahrwerksgestänge war kraftschlüssig 
verbunden und nicht verbogen. Es konnte kein Mangel am rechten Hauptfahrwerk erkannt 
werden. 

Der Hydraulikzylinder für das Aus- und Einfahren des Fahrwerkes befand sich in einem 
ordnungsgemäßen Zustand und war dicht. Die Zuleitungen waren ordnungsgemäß montiert 
und es waren keine Undichtheiten erkennbar. 

Die Sicherung des Fahrwerks konnte über den Sicherungshaken ordnungsgemäß ausgeführt 
werden. Der Haken ging bei allen Betätigungsversuchen ordnungsgemäß in die dafür 
vorgesehene Nut an dem Umlenkgestänge und sicherte das Fahrwerk. 
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Die Endschalter für die Anzeige des ausgefahrenen bzw. eingefahrenen Zustandes befanden 
sich in technisch einwandfreiem Zustand und waren funktionstüchtig.  

Die rechte Fahrwerksklappe war unbeschädigt. 

Der Flugzeugrumpf weist an der Oberseite im vorderen Bereich keine kausalen 
Beschädigungen auf. An der Unterseite sind, etwa bis auf Höhe des Brandschotts, deutliche 
Schadeneinwirkungen erkennbar. Der hintere Rumpfbereich ist unbeschädigt, das Leitwerk 
selbst weist keine Schadeneinwirkungen auf. 

Die an der Rumpfunterseite angebrachten Antennen sind abgeschliffen.  

Die beiden Fahrwerksklappen des Bugfahrwerks sind in sich verformt und verdreht. Vor 
allem wurde die linke Bugfahrwerksklappe stark geknickt und ist im hinteren Bereich 
deutlich abgebogen. Ähnliche Beschädigungen, jedoch in geringerer Form, liegen an der 
rechten Seite vor. 

Beide Bugfahrwerksklappen sind noch ordnungsgemäß mit den Scharnieren verbunden, die 
Verbindung der Bugfahrwerksbetätigung war ordnungsgemäß montiert, die Klappen ließen 
sich einwandfrei betätigen. 

Der Fahrwerksdämpfer des Bugfahrwerks (nose gear shock strut) ist auffällig 
zusammengeschoben. Der Abstand der Bugfahrwerkgabel (Oberseite) bis zur Unterseite 
des Dämpfergehäuses beträgt nur mehr ca. 46 mm, wodurch ein deutlicher Verlust an 
hydraulischer und pneumatischer Dämpfleistung am Bugfahrwerksdämpfer besteht. 
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Abbildung 25 Bugfahrwerk 

 

Quelle: SV 

Das Bugfahrwerk mit der Gabel, den Führungen und dem Dämpfergehäuse befindet sich in 
einem ordnungsgemäßen Zustand und weist keine Beschädigungen auf.  

Anlässlich einer 50 Std. Kontrolle wurde am Workreport 21-3038 (06.04.2021 – 12.04.2021) 
unter „Item Code Number“ 320003 des Maintenance Manuals “Nose Gear Shock Strut – 
Check for evidence of leakage, proper extension; check strut barrel for corrosion, pitting 
and cleanliness“ bestätigt. 

Auffällig an der Bugfahrwerksgabel sind beidseitig im oberen Bereich deutliche 
Lackabschürfungen an den Seitenteilen, die auf Grund ihrer Oberflächenstruktur als frische 
Schäden zu erkennen sind. 

Die Sicherung des Bugfahrwerkes gegen Einknicken wurde durch den Sicherungshaken 
ordnungsgemäß hergestellt. Der gesicherte Zustand konnte sowohl mit hydraulischer 
Energie als auch durch Ausfahren des Bugfahrwerks mittels Schwerkraft hergestellt werden. 
In beiden Fällen kam es zu einer ordnungsgemäßen Sicherung des Bugfahrwerks. 

Der Bugfahrwerkskasten ist soweit ohne Befund. 
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Das Auspuffrohr der Zusatzheizung ist an der Unterseite, unmittelbar neben der rechten 
Fahrwerksklappe, handflächengroß verschürft. 

An der Unterseite der linken Tragfläche liegen keine Beschädigungen vor. Das Auspuffrohr 
des linken Triebwerks ist unbeschädigt. Hingegen ist es an der rechten Seite durch das 
Einklappen des rechten Hauptfahrwerkes zu einer Kontaktnahme des Auspuffrohres mit der 
Landebahnoberfläche gekommen, wodurch das Auspuffrohr in sich verbogen und 
zurückgeschoben wurde. Das Auspuffendrohr ist derartig stark verformt, dass ein gänzlicher 
Verschluss des Auspuffrohres vorliegt. 

Das linke Hauptfahrwerk weist einen ordnungsgemäßen Zustand auf, an dem 
Hauptfahrwerk und seinen Komponenten sind keine kausalen Beschädigungen erkennbar. 
Der Hydraulikzylinder und die Leitungen waren dicht.  

Die Endschalter für die Aktivierung der Anzeige des ausgefahrenen bzw. eingefahrenen 
Zustandes befanden sich in technisch einwandfreiem Zustand und waren funktionstüchtig. 

Sowohl im druckbeaufschlagten als auch im drucklosen Zustand lag jeweils eine 
ordnungsgemäße Sicherung des Hauptfahrwerkes im ausgefahrenen Zustand vor. 

Sämtliche Gestängeteile des Hauptfahrwerkes waren kraftschlüssig verbunden und 
schadenfrei, der Fahrwerksdämpfer zeigte keine Schadeneinwirkungen und befand sich in 
einem ordnungsgemäßen Zustand. 

Nach dem Anheben des Luftfahrzeuges und Abstellen auf Hebeböcken konnte das Fahrwerk 
in Hinblick auf seine Funktion im Detail geprüft werden. 

Im vorgefundenen Zustand befand sich der Fahrwerksbetätigungshebel im Cockpit auf 
„Gear down“ und bei der Aktivierung des Hauptschalters leuchteten alle drei grünen 
Fahrwerkslichter. 

Vorweg wird festgehalten, dass bei einer Überprüfung der Fahrwerksanzeigen im Cockpit 
eine ordnungsgemäße Funktion an allen Leuchten vorlag.  

Es wurde die Anzeige für „Unsafe Gear“ (Gear in transition) mit dem roten Licht 
ordnungsgemäß angezeigt und im ausgefahrenen Zustand haben alle drei 



 

Abschlussbericht  45 von 90 

Fahrwerksleuchten „grün“ geleuchtet. Nach Aktivierung des Einfahrvorganges am Fahrwerk 
erloschen alle drei grünen Leuchten. 

Eine Prüfung der Warnung bei nicht ausgefahrenem Fahrwerk bei Leerlaufstellung der 
Leistungshebel ergab ein sofortiges Ansprechen des Warnhorns. 

Bei der Prüfung der Fahrwerksbetätigung ließ sich beim ersten Versuch das Fahrwerk 
mittels Fahrwerksbetätigungshebel ordnungsgemäß aus- und einfahren. 

Bei einer neuerlichen Betätigung des Fahrwerkshebels begann der Motor der 
Hydraulikpumpe kurz anzulaufen und stellte sich dann unmittelbar ab. Das Fahrwerk war 
zu diesem Zeitpunkt bereits aus den Sicherungen und ging in Folge durch Schwerkraft in 
eine ausgefahrene Position.  

Ein neuerlicher Versuch, das Fahrwerk über den Fahrwerkshebel zu betätigen, brachte 
keinen Erfolg, der Hydraulikmotor ließ sich nicht mehr aktivieren. 

Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung der zuständigen Sicherungen bzw. auch eine 
Prüfung an dem Fahrwerkshebel erbrachte keinen Hinweis auf das Vorliegen eines Mangels. 

Auf den Motor der Hydraulikpumpe wurden in Folge mit einem Werkzeug leichte Stöße 
abgegeben, woraufhin sich bei einem neuerlichen Versuch das Fahrwerk aktivieren ließ. Der 
Motor der Hydraulikpumpe lief ordnungsgemäß an, das Fahrwerk konnte ein- und wieder 
ausgefahren werden.  

Bei einer neuerlichen Betätigung des Fahrwerks stellte sich der Motor wiederum 
selbstständig ab. 

Daraufhin wurde der Motor der Hydraulikpumpe nochmals durch Klopfen in leichte 
Vibration versetzt, was wiederum zu einer Funktion des Motors führte. Das Fahrwerk 
konnte ein- und ausgefahren werden. Eine neuerliche Betätigung des Fahrwerks war sofort 
mit einem Abstellen des Motors der Hydraulikpumpe verbunden. 

Bei den durchgeführten Ein-/Ausfahrversuchen konnte unter anderem festgestellt werden, 
dass an beiden Hauptfahrwerken und am Bugfahrwerk die Sicherung des Fahrwerks über 
den Sicherungshaken ordnungsgemäß ausgeführt werden. 
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Der jeweilige Haken ging bei allen Versuchen ordnungsgemäß in die dafür vorgesehene Nut 
am Umlenkgestänge und sicherte das Fahrwerk. 

Die Sicherung der Fahrwerke erfolgte sowohl im druckbeaufschlagten als auch im nicht 
druckbeaufschlagten Zustand (Ausfahren durch Schwerkraft). 

Auf Grund des Ergebnisses aus den Fahrwerksbetätigungen wurde der Hydraulikmotor für 
das Fahrwerk fachgemäß von einem der anwesenden Luftfahrzeugwarte ausgebaut und 
einer gesonderten Überprüfung zugeführt. 

Festzustellen ist, dass sich im Cockpit zwischen den Sitzen, hinter einer Abdeckklappe, der 
Betätigungshebel für das Notausfahren des Fahrwerkes befindet. Über den ausziehbaren 
Hebel kann mit einer Handpumpe der Hydraulikdruck in Richtung der Fahrwerkszylinder 
aufgebracht werden, so dass in einem Notfall – wenn z.B. die Hydraulikpumpe nicht betätigt 
werden kann - trotzdem eine Sicherung der Fahrwerke gegen ein Einklappen hergestellt 
werden kann. 

Abbildung 26 Abdeckung der Fahrwerkshandpumpe zwischen den Pilotensitzen 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 27 Fahrwerkshandpumpe zwischen den Pilotensitzen 

 

Quelle: SV 

In der Folge wurde der aus dem Luftfahrzeug ausgebaute Elektromotor der Fahrwerk-
Hydraulikpumpe in einer Werft am Flughafen Graz geprüft. 

Der Motor (PartNr: 9881141-1 / SerNr: 2997) hatte äußerlich einen, dem Alter 
entsprechenden Zustand, mit entsprechender Verschmutzung, jedoch ohne weitere 
Auffälligkeiten. 

Abbildung 28 Elektromotor der Fahrwerk-Hydraulikpumpe 

 

Quelle: SV 
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Der Motor wurde zerlegt und geprüft. Innerhalb des Motors zeigte sich ein entsprechender 
Belag an Abrieb. 

Abbildung 29 Elektromotor der Fahrwerk-Hydraulikpumpe, zerlegt 

 

Quelle: SV 

Abbildung 30 Schleifkohlen des Motors der Fahrwerk-Hydraulikpumpe 

 

Quelle: SV 
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Die vorgefundenen Schleifkohlen waren an der Lauffläche entsprechend eingelaufen, 
zeigten allerdings keine Abnormitäten. Die Leitungen waren in Ordnung. 

Der Kollektor war gegengleich eingelaufen und zum Teil mit Kohlestaub in den Spalten 
bedeckt. Die Wicklungen und die dazugehörigen Leitungen zeigten keine Abnormität. 

An den Lagerungen war ein normales Bild gegeben. 

Abbildung 31 Kollektor des Motors der Fahrwerk-Hydraulikpumpe 

 

Quelle: SV 

Abbildung 32 Wicklungen des Motors der Fahrwerk-Hydraulikpumpe 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 33 Wicklungen des Motors der Fahrwerk-Hydraulikpumpe 

 

Quelle: SV 

Die einzelnen Wicklungsfelder wurden überprüft - es zeigte sich dabei keinerlei 
Unterbrechung innerhalb der magnetischen Felder. 

Ebenso wurden die einzelnen Wicklungen durchgemessen und auch daran konnten 
keinerlei Abnormitäten erkannt werden. Sämtliche Wicklungen waren frei durchgängig und 
ohne Mangel. 

Grundsätzlich konnte nach eingehender Prüfung festgestellt werden, dass der Motor ohne 
Mängel war. 

Daher wurde am 14.06.2021 eine weitere Begutachtung an dem gegenständlichen 
Luftfahrzeug durchgeführt, wobei in erster Linie die Verkabelung, die elektrischen 
Sicherungen, sowie der sogenannte Contactor (Relais) für die Schaltung des 
Hydraulikmotors überprüft wurden. 

An der Verkabelung konnte nach eingehender Prüfung kein Hinweis auf das Vorliegen eines 
Mangels erkannt werden. Auch an den Sicherungen zeigte sich keinerlei Hinweis auf das 
Vorliegen eines Mangels. Die Sicherungen waren elektrisch durchgängig. 

Am Luftfahrzeug wurde eine externe Batterie angeschlossen, die Grundspannung der 
Batterie betrug 28,43 Volt. Danach wurden am sogenannten „Contactor“ (Relais) 
Spannungsmessungen durchgeführt. Bei mehreren Messungen konnte festgestellt werden, 
dass die Batteriespannung von 28,43 Volt auch am Relais anlag. 
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Unmittelbar nach Aktivierung des Fahrwerks fiel die Spannung am Contactor auf 13,43 Volt 
ab und der Hydraulikmotor blieb stehen. 

Ein derartiger Spannungsabfall konnte dreimal produziert werden, danach lag bei mehreren 
Versuchen wieder ein normaler Spannungsbereich von 27,33 bis 28,43 Volt vor. 

Auffällig an dem Gehäuse des Contactors war, dass sich dieses nach mehrmaliger 
Betätigung sehr stark erhitzte (!) und auch nach ca. 20 Minuten Abwarten ohne jegliche 
Aktivierung, noch eine deutliche Erwärmung am Gehäuse vorlag. Auf Grund dieses 
Messergebnisses wurde der Contactor ausgebaut und gesondert geprüft. 

1.16.2 Detailuntersuchung am Contactor 
Der Contactor (Relais) dient zum Durchschalten der strommäßigen Ansteuerung des 
Hydraulikmotors (Hydr. Power Pack) über den Gear Selector Switch. 

Abbildung 34 Hydraulic System Schema aus POH 

 

Quelle: Pilots Operating Handbook des Luftfahrzeug Herstellers, bearb. SUB 
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Bei dem Contactor handelt es sich um ein Produkt der Firma ESSEX RBM, 24 Volt, mit der 
Typennummer S-1577, sowie der weiteren Nummer 8781-1. 

Abbildung 35 Contactor 

 

Quelle: SV 

Abbildung 36 Contactor 

 

Quelle: SV 
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Das geschlossene Gehäuse verfügt über einen aufgepressten Deckel und eine 
Bügelhalterung, mit der der Bauteil am Luftfahrzeug montiert ist. Die drei Pole, welche aus 
dem Gehäuse führen, waren ordnungsgemäß isoliert und wiesen keinerlei Abnormitäten 
auf. 

Sämtliche Anschlüsse waren korrekt montiert, eine vor der Demontage durchgeführte 
Prüfung der Verkabelung bzw. Messung der Funktion erbrachte keinerlei Hinweise auf 
irgendwelche Abnormitäten. 

In weiterer Folge wurde der Contactor mechanisch geöffnet, um die innen liegenden 
Elemente überprüfen zu können. 

Abbildung 37 Contactor geöffnet 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 38 Contactor geöffnet mit Kurzschlussmarken 

 

Quelle: SV 

An der Innenseite des Gehäusedeckels waren an drei Stellen markante Kurzschlussmarken 
mit thermischer Erhitzung des Blechmaterials und deutlicher Abzeichnung von weißlichen 
Schmauchspuren vorhanden. 

Diese Schmauchspuren zogen sich am Gehäuse seitlich bis in den Bereich der Kontaktpole. 

Abbildung 39 Contactor mit Schmauchspuren 

 

Quelle: SV 
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Der Kontaktgeber zwischen den beiden Polen besteht aus einem Metallzylinder und einer 
darauf aufgesetzten Kupferscheibe und wird mit einer Feder in der geöffneten 
Grundposition gehalten. 

Die Kupferscheibe verfügt an der Unterseite (Kontaktseite) rundum über Anschmorungen 
im Kupfermaterial, die Feder ist ohne Befund. 

Abbildung 40 Contactor-Kontaktgeber 

 

Quelle: SV 

Abbildung 41 Contactor-Kontaktgeber Detail 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 42 Contactor-Kontaktgeber Detail 

 

Quelle: SV 

Der galvanisierte Metallzylinder, mit dem der Kontaktgeber im Gehäuse geführt wird, 
verfügt rundum über markante Abriebspuren an der Galvanisierung, die einerseits auf einen 
entsprechenden Freiraum im angezogenen, aktivierten Zustand hinweisen sowie über 
deutliche Spuren, die auf eine schräge Stellung (Verkantung) in der Führungshülse 
hinweisen. 

An der Unterseite des Zylinders sind Spuren eines drehenden Abriebes vorhanden. 

Außerdem haftet rundum eine braune, körnige Substanz an, bei der es sich offensichtlich 
um den Abbrand von Isolationsmaterial handelt, welches auch an der Innenseite des 
Gehäuses anliegt. 
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Abbildung 43 Contactor Metallzylinder des Kontaktgebers 

 

Quelle: SV 

Abbildung 44 Contactor-Innen mit Polen und Anschlüssen 

 

Quelle: SV 

Die beiden Pole und die Anschlüsse sind im Gehäuse fixiert und die Messung auf einen 
Schluss erbrachte keine Abnormitäten. 

An dem Pol mit der Kennzeichnung „BAT“ sind umfangreiche Anschmelzungen im 
Kupfermaterial mit einer teilweise deutlichen Tropfenbildung vorhanden. 
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Abbildung 45 Contactor-Innen mit Anschmelzungen 

 

Quelle: SV 

Abbildung 46 Contactor-Innen mit Anschmelzungen im Detail 

 

Quelle: SV 

Der Gegenpol verfügt über keine derartigen Anschmelzungen, es sind allerdings auch 
Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche vorhanden. 
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Abbildung 47 Contactor Gegenpol 

 

Quelle: SV 

Abbildung 48 Contactor Gegenpol 

 

Quelle: SV 

Auffällig sind die Anschmelzungen am Isolationsmaterial, mit dem die oberen Pole des 
Primärkreises gegenüber der darunterliegenden Wicklung des Sekundärkreises isoliert sind. 

Es liegen in Richtung des jeweiligen Pols deutliche Anschmelzungen im Isolationsmaterial 
vor, wobei diese Anschmelzungen am BAT-Pol deutlich intensiver ausgefallen sind und es 
hierbei zu regelrechten Materialvertragungen in Richtung Pol gekommen ist. 
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Abbildung 49 Contactor-Anschmelzungen am BAT Pol 

 

Quelle: SV 

Die Messingbuchse, in der der Zylinder für den Kontaktgeber läuft, verfügt an der Wand 
über mehrfache Scheuerspuren. Vor allem im Bereich der oberen Kante sind deutliche 
Spuren einer Verkantung des Zylinders am Buchsenrand erkennbar. 

Abbildung 50 Contactor-Messingbuchse 

 

Quelle: SV 
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Abbildung 51 Contactor-Messingbuchse 

 

Quelle: SV 

Abbildung 52 Contactor-Messingbuchse 

 

Quelle: SV 
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2 Auswertung 

2.1 Flugbetrieb 

2.1.1 Flugverlauf 
Der Pilot führte am 08.05.2021 mit dem Luftfahrzeug CESSNA T303 im Großraum Zeltweg 
(Steiermark-Österreich) Fotoflüge durch.  

Um bei diesen Fotoflügen mit einer möglichst geringen Geschwindigkeit fliegen zu können, 
flog der Pilot nach eigenen Angaben in Landekonfiguration (Gear down / Flaps down). 

Nach Abschluss der Fotoflüge beabsichtigte der Pilot einen direkten Weiterflug nach Italien 
(LIPU) und selektierte das Einfahren des Fahrwerks und der Klappen.  

Dabei bemerkte er, dass sich das Fahrwerk nicht einfahren ließ und in „gear unsafe“ Position 
verblieb. 

Trotz mehrmaliger Versuche ließ sich das Fahrwerk nicht einfahren, weshalb der Pilot mit 
dem Fluglotsen im Kontrollturm des Militärflugplatzes Zeltweg (LOXZ) Kontakt aufnahm und 
um eine Freigabe für ein „touch and go“ auf der Piste 26L bat. 

Nachdem der Fluglotse ihm diese Freigabe erteilte, führte der Pilot um 08:57 Uhr ein „touch 
and go“ Manöver auf der Piste 26L durch. 

Im darauffolgenden Steigflug bemerkte der Pilot, dass sich das Fahrwerk weiterhin nicht 
einfahren ließ und erbat ein nochmaliges „touch and go“ auf der Piste 26L.  

Nach der Freigabe setzte der Pilot das Luftfahrzeug um 09:07 Uhr auf der Piste 26L auf, 
betätigte nach eigenen Angaben die Radbremsen zwei bis dreimal und beschleunigte das 
Luftfahrzeug wieder, als das rechte Fahrwerk und das Bugfahrwerk einknickten und dadurch 
die Propeller und die rechte Tragfläche mit der Asphaltoberfläche der Piste Kontakt 
nahmen. Das Luftfahrzeug kam nach ca. 270 m Schleifspur am rechten Pistenrand zu stehen. 
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Bei dem Vorfall blieben die beiden im Luftfahrzeug befindlichen Personen unverletzt, das 
Luftfahrzeug wurde durch den Vorfall umfangreich beschädigt. 

2.1.2 Besatzung 
Der Pilot hat nach Abschluss der Fotosequenz das Einfahren der Landeklappen und des 
Fahrwerks selektiert. Dabei bemerkte er, dass sich das Fahrwerk nicht einfahren ließ, 
sondern in einer Stellung „gear unlocked“, mit einem Hinweis durch eine rote Warnleuchte 
im Cockpit, im ausgefahrenen Zustand verblieb. Auch mehrfache Versuche, das Fahrwerk 
aus- und einzufahren, brachten keinen Erfolg. Darauf entschied sich der Pilot, das 
Luftfahrzeug auf der Piste des Militärflugplatzes zu landen und wollte offensichtlich durch 
härteres Aufsetzen und durch Bremsmanöver irgendetwas am Fahrwerk aktivieren, was 
dem Einfahrvorgang entgegenstand (z.B. Sensor etc.). 

Der Pilot gab später an, es ging ihm in Kenntnis des Systems darum, ein mögliches 
Kontaktproblem am „gear safety switch“ (squat) auszuschließen. 

Ein derartiges Verfahren (touch&go) wird im Flughandbuch des Luftfahrzeugs C T303 nicht 
beschrieben. Auszüge aus dem Handbuch (POH) siehe Anhang. 

Das im Flughandbuch angeführte Verfahren „Landing gear fails to retract“ zählt diverse 
durchzuführende Verfahrensschritte auf. Wenn diese Schritte zu keinem Erfolg führen, 
dann solle man mit ausgefahrenem Fahrwerk zu einer Werft fliegen. 

Der Pilot, der laut Flugplan (siehe 1.1.1) nach Italien weiterfliegen sollte, um dort einen 
weiteren Fotoflug durchzuführen, entschied sich zu einer weiteren Landung auf der Piste 
26L am Militärflugplatz Zeltweg. Offensichtlich hat der Pilot, während er die Platzrunde zur 
Piste 26L flog, noch versucht, das Fahrwerk zu aktivieren. Jedenfalls hat er offensichtlich 
nicht darauf geachtet, dass sich das Fahrwerk kurz vor dem Aufsetzen auf der Piste nicht in 
einer gesicherten Position befand (three green) und hat das Luftfahrzeug mit einem 
ungesicherten Fahrwerk auf der Piste aufgesetzt. Mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit hat zu diesem Zeitpunkt das rote Warnlicht „gear unsafe“ geleuchtet. 

Im Zuge der durchgeführten Untersuchungen am Fahrwerk lag bei den mehrfachen 
manuellen Ausfahrversuchen ohne Hydraulikpumpe (freier Fall) jedes Mal ein 
selbstständiges und vollständiges Ausfahren der Fahrwerke in die Endpositionen vor, wobei 
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gleichzeitig immer die Sicherungshaken eingriffen und im Cockpit die „3 Grünen“ 
leuchteten. 

Der Pilot hatte offenbar übersehen, dass sich das Fahrwerk, möglicherweise durch die 
Luftanströmung, nicht in seiner Endstellung befunden hat. Jedenfalls hätte der Pilot den 
nicht gesicherten Zustand des Fahrwerks anhand der Warnleuchte erkennen können und 
müssen, bevor er das Luftfahrzeug auf der Piste aufsetzte. Dem Piloten wäre es auch 
möglich gewesen, das nicht ganz ausgefahrene Fahrwerk mit der hydraulischen 
Handpumpe in die Endstellung zu pumpen und so einen gesicherten Zustand herzustellen. 
Dazu sind allerdings Kenntnisse über das Fahrwerksystem, sowie die Handhabung der 
manuellen Pumpe und deren Wirkung notwendig. 

2.2 Luftfahrzeug 

2.2.1 Beladung und Schwerpunkt 
Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeuges waren während des gesamten Fluges 
innerhalb der zulässigen Grenzen. 

2.2.2 Luftfahrzeug Wartung 
Aus den vorgelegten Wartungsunterlagen der letzten Monate (ab 09/2020) konnte erkannt 
werden, dass es eine Work-Order mit der Nummer 21-3022 vom 05.03.2021 an die Firma 
xxxxxx unter dem Titel „troubleshoot on landing gear retraction system (Partially not 
retracting)“ (siehe Abbildung 2) gegeben hat. 

Der festgestellte Fehler war beschrieben mit: „ Customer was complaining landing gear 
was not retracting after takeoff. No problems during extraction. “ 
Vom Wartungsunternehmen wurden folgende Aktivitäten durchgeführt und beschrieben: 
• Jacked up aircraft and checked retraction and extraction system several times.  
• No problems occurred. 
• Checked fluid level in hydraulic power pack. No findings 
• Checked voltage at powerpack during retraction and extraction. No findings  
• Checked landing gear downlock hooks and indications. No findings, removed  
• aircraft from jacks. 
ACTION: Several landing gear retraction and extraction cycles performed 
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Der ausgestellte “Release to Service” ist gestempelt und unterfertigt von xxxxxx. 

Aus luftfahrttechnischer Sicht erscheinen die durchgeführten Aktivitäten der Werft nur auf 
ein Minimum reduziert, was unter dem Aspekt, dass eine Fahrwerks-Fehlfunktion, die 
offensichtlich eindeutig (und möglicherweise mehrfach) vorgelegen hat, einen Mangel 
darstellt, der aus sicherheitstechnischer Betrachtung nicht so einfach zu vernachlässigen 
sein sollte. Ein mehrfaches Aus- und Einfahren, ohne Beanstandung bei der Überprüfung, 
ist aus technischer Sicht keine zufriedenstellende Prüfaktivität durch ein Fachunternehmen. 
Wenn die einzelnen Elemente und hier vor allem der ´Contractor´ elektrisch vermessen 
worden wären, hätte man mit großer Wahrscheinlichkeit die innerhalb des Teiles 
aufgetretenen Spannungsabfälle erkennen können, was zur Fehlerfindung wesentlich 
beigetragen hätte. Gleichzeitig wäre vermutlich dabei auch die erhebliche Erhitzung des 
Gehäuses aufgefallen. 

Das mehrfache, beanstandungslose Aus- und Einfahren des Fahrwerks auf den Lagerböcken 
erscheint bei der Fehlersuche am Fahrwerk eines Luftfahrzeugs technisch als zu wenig 
Aktivität, vor allem fehlt die grundlegende Fehlersuche. 

Nachdem das Gehäuse des ´Contactors´ fix verschlossen ist und daher eine Prüfung der 
inneren Teile nicht möglich ist, sollte man von Seiten des Herstellers eine Änderung am 
Bauteil mit einer demontierbaren Kappe ausführen oder einen klaren Prüfvorgang bei 
Auftreten von Problemen zu diesen Fahrwerken ausgeben (diese Art von Fahrwerken ist 
auch bei anderen Luftfahrzeugen verbaut) 

2.2.3 Technische Untersuchung 
Wie die durchgeführten Untersuchungen am Luftfahrzeug zeigten, lag am Fahrwerk-System 
ein Problem in der Elektrik vor. 

Aber nicht nur der elektrische Bereich des Fahrwerks hatte ein Problem, auch der Dämpfer 
des Bugfahrwerks war derartig zusammengeschoben, dass keine korrekte Dämpfung mehr 
vorgelegen hat. Dies führte u.a. dazu, dass die Gabel des Bugfahrwerks beidseitig mit den 
Führungen im Fahrwerkskasten Kontakt hatte und Schürfspuren an der Gabel abgezeichnet 
hat. 

Dem Piloten war offensichtlich weder der Umstand der unkorrekten Dämpfleistung 
(geringer Abstand Bugfahrwerksgabel zu Dämpfergehäuse), noch die frischen Schürfspuren 
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an der Buggabel aufgefallen. Daher erhebt sich die Frage, ob ein ordnungsgemäßer 
Außencheck am Luftfahrzeug durchgeführt wurde. 

Das vorliegende Fahrwerk-System arbeitet elektro-hydraulisch, wobei nach Aktivierung 
über den Fahrwerkshebel eine elektrisch angesteuerte Hydraulikpumpe das 
Hydrauliksystem mit Druck beaufschlagt und damit das Bug- und das Hauptfahrwerk über 
den jeweiligen Hydraulikzylinder in eine ausgefahrene Position gebracht wird. 

Wenn die Fahrwerke ihre Endposition erreicht haben, stoppt die Hydraulikpumpe und 
gleichzeitig haken bei jedem Fahrwerk Sicherungshaken ein und verhindern das Einfahren 
des Fahrwerks. 

Die Ansteuerung der Hydraulikpumpe erfolgt über den Fahrwerksschalter (gear lever 
switch), der bei Betätigung über einen Stromkreis den sogenannten ´Contactor´ (Relais) 
ansteuert und den Stromkreis für die Hydraulikpumpe freigibt. 

Wie die Detailuntersuchung zeigte, lagen am Contactor erhebliche 
Abnützungserscheinungen vor, die zu einer Fehlfunktion führten. 

Der Metallzylinder mit dem aufgesetzten Kontaktgeber wird in einer Buchse geführt, wobei 
sowohl an der Buchse als auch an dem Zylinder selbst rundum Reibspuren zu erkennen 
waren, die auf eine nicht mehr korrekte Führung hinweisen. 

Um diese Buchse liegt eine Wicklung an (sekundärer Stromkreis), die bei Aktivierung des 
Fahrwerkhebels den Zylinder elektrisch anzieht, über den Kontaktgeber die beiden Pole 
verbindet und innerhalb des Gehäuses den Stromkreis zur Hydraulikpumpe freigibt.  

Offensichtlich ist es an beiden Polen – aber vor allem am Pol mit der Bezeichnung „BAT“ – 
zum Auftreten von Lichtbogen gekommen, weshalb es einerseits zu einem Masseschluss 
mit dem Gehäuse und andererseits zu Anschmelzungen an der Isolation der Wicklung des 
Sekundär-Stromkreises gekommen ist. 

Dadurch kam es auch zu Verkantungen des Zylinders in der Buchse, wodurch vermutlich der 
Kontaktgeber einseitig hängen blieb. 
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Wie die Spuren an dem Pol „BAT“ zeigten, kam es in diesem Bereich zu intensiven 
Anschmelzungen an der Pol-Oberfläche, wobei sich kugelartige Schmelzperlen abgesetzt 
haben. 

Durch diese Fehlfunktionen bedingt, stellt sich während des Fahrwerkbetriebes die 
Hydraulikpumpe ab oder lässt sich überhaupt nicht aktivieren und das Fahrwerk kann nicht 
mehr eingefahren werden. 

Es wurde geprüft, ob der Hersteller des ´Contactors´ ein Limit oder ein Service-Bulletin 
ausgegeben hat. Dazu konnten keine Einträge in den Maintenance Manuals bzw. den 
Service Bulletins gefunden werden. 

Auf Grund des vorgefundenen Schadenbildes kann mit Sicherheit davon ausgegangen 
werden, dass diese Mängel schon längere Zeit vorgelegen haben. 

2.3 Flugwetter 

Meteorologische Faktoren können als Unfallursache ausgeschlossen werden. 
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3 Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

• Der Pilot verfügte zum Unfallzeitpunkt über die notwendigen Berechtigungen zur 
Durchführung des Fluges. 

• Das Luftfahrzeug war zum Unfallszeitpunkt ordnungsgemäß zugelassen und 
abgesehen von dem Bugfahrwerkdämpfer bzw. der Problematik mit dem nicht 
einfahrbaren Fahrwerk ordnungsgemäß gewartet. 

• Am Luftfahrzeug lag ein technischer Mangel im elektrischen Bereich des 
Fahrwerkssystems vor. 

• Ein technischer Mangel am mechanischen System des Fahrwerks kann ausgeschlossen 
werden. 

• Bereits im März 2021 hat ein derartiges Problem mit dem Fahrwerk vorgelegen. Der 
mit der Prüfung beauftragte Werftbetrieb hat damals, nach eigenen Angaben, keinen 
Fehler gefunden und das Luftfahrzeug frei gezeichnet. 

• Die von dem Werftbetrieb ausgeführten technischen Prüfungen und Kontrollen 
erscheinen angesichts der Tatsache, dass es sich um Probleme mit dem Fahrwerk 
gehandelt hat, als zu oberflächlich. 

• Der Pilot hat nach dem Auftreten des Fahrwerkproblems ein Verfahren gewählt, 
welches nicht im offiziellen Flughandbuch des Herstellers angeführt ist. 

• Eine EMERGENCY CHECK LIST (Bordausführung) wurde im Luftfahrzeug nicht 
vorgefunden. Dafür waren zwei allgemeine Checklisten an Bord, die mit dem 
gegenständlichen Luftfahrzeugmodell nicht konform sind. 

• Der Pilot hat ohne ausreichende Prüfung der Fahrwerkssituation das Flugzeug mit 
einem nicht gesicherten Fahrwerk auf der Piste aufgesetzt, woraufhin dieses 
eingeknickt ist. 

• Die Funktion der Anzeigeleuchten für das Fahrwerk war im Zuge der durchgeführten 
Überprüfungen ordnungsgemäß gegeben. 

• Mangelnde Systemkenntnis des Piloten über das Fahrwerksystem 
• Eine Haftpflicht-Versicherung war aufrecht. 
• Die am Unfalltag herrschenden Wetterbedingungen hatten keinen Einfluss auf den 

Unfallverlauf. 
• Die durchgeführte Rückrechnung der Beladung und des Schwerpunktes ergab einen 

korrekten Beladungszustand. 
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3.2 Wahrscheinliche Ursachen 

• Technischer Mangel an der elektrischen Steuerung des Fahrwerks 

3.2.1 Wahrscheinliche Faktoren 
• Falsche Systemanwendung des Piloten 
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4 Sicherheitsempfehlungen 

Nr. SE/UUB/LF/02/2022, ergeht an: EASA 

Piloten mit MEP Berechtigung – Nachweis über Systemkenntnis: 

Es wird empfohlen, dass der Wissenstand über die Luftfahrzeugsysteme nach der 
Typeneinschulung nachgewiesen werden sollte. Insbesonders das Notverfahren bei 
Fahrwerksproblemen sollte im Zuge eines Checkfluges THEORETISCH durchgespielt werden. 
(Kenntnis der im Flughandbuch beschriebenen Systeme und Verfahren, wie ist die 
Reihenfolge der durchzuführenden Tätigkeiten, wo sind die betreffenden Sicherungen, wo 
ist der Pumphebel, wie lange muss gepumpt werden, bis das Fahrwerk ausgefahren und 
verriegelt ist etc. 

Nr. SE/UUB/LF/03/2022, ergeht an: EASA 

Mitführen von Normal- und Emergency Checklisten. 

Eine Normal Checklist und eine Emergency Checklist in handlicher Form (Minimum-
Standard laut Handbuch) sollten verpflichtend an Bord mitgeführt werden. Das 
Vorhandensein sollte bei der jährlichen Überprüfung des Luftfahrzeuges kontrolliert 
werden. 

Nr. SE/UUB/LF/04/2022, ergeht an: Textron Aviation Inc. als Type Certificate Holder 

Kontrollmöglichkeiten und –verfahren zum Test des „Contactors“ des „Hydraulic Power 
Packs“. 

Ein Defekt des Contactors des Hydraulic Power Packs des Fahrwerks trug zum Unfall bei.  

Es wird empfohlen, dass der Luftfahrzeughersteller bzw. Type Certificate Holder 
Kontrollmöglichkeiten und -verfahren zum Test des ´Contactors´ des Hydraulic Power Packs 
ausarbeitet und dies in das Maintenance Manual aufnimmt. 
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Nr. SE/UUB/LF/05/2022, ergeht an: Textron Aviation Inc. als Type Certificate Holder 

Umfassende Anweisung zur technischen Prüfung bei Fahrwerksproblemen. 

Beim gegenständlichen Luftfahrzeug wurde aufgrund einer Beanstandung die 
Fahrwerksfunktion durch einen Werftbetrieb überprüft. Der eigentliche Fehler wurde 
jedoch nicht entdeckt. Das Luftfahrzeug wurde klargeschrieben. Zwei Monate später 
geschah der gegenständliche Unfall aufgrund von Fahrwerksproblemen.  

Es wird empfohlen, dass der Luftfahrzeughersteller bzw. Type Certificate Holder die 
Wartungsanweisungen beim Auftreten von Fahrwerksproblemen detailierter spezifiziert, 
sodass eine umfassendere Prüfung der Mechanik, der Elektrik und der Hydraulik 
durchgeführt werden muss. 
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5 Konsultationsverfahren / 
Stellungnahmeverfahren 

Gemäß Art. 16 Abs. 4 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle 
des Bundes vor Veröffentlichung des Abschlussberichts Bemerkungen der betroffenen 
Behörden, einschließlich der EASA und des betroffenen Inhabers der Musterzulassung, des 
Herstellers und des betroffenen Betreibers (Halter) eingeholt. 

Bei der Einholung solcher Bemerkungen hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
die internationalen Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfällen 
und Störungen, die gemäß Artikel 37 des Abkommen von Chicago über die internationale 
Zivilluftfahrt angenommen wurden, eingehalten. 

Gemäß § 14 Abs. 1 UUG 2005 idgF. hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes vor 
Abschluss des Untersuchungsberichts dem Halter des Luftfahrzeuges, den Hinterbliebenen 
bzw. Opfern Gelegenheit gegeben, sich zu den für den untersuchten Vorfall maßgeblichen 
Tatsachen und Schlussfolgerungen schriftlich zu äußern (Stellungnahmeverfahren). 

Die eingelangten Stellungnahmen wurden, wo diese zutreffend waren, im 
Untersuchungsbericht berücksichtigt bzw. eingearbeitet. 
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6 Anhänge 

Abbildung 53 Beschreibung des Fahrwerkssystems im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 54 Beschreibung des Fahrwerkssystems im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 55 Beschreibung des Fahrwerkssystems im POH. 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 56 Beschreibung des Hydrauliksystems im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 57 Beschreibung des Hydrauliksystems im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 58 Landing Gear Malfunction Procedures im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 59 Landing Gear Malfunction Procedures im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 60 Landing Gear Malfunction Procedures im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abbildung 61 Landing Gear Malfunction Procedures im POH 

 

Quelle: Cessna T303 POH 
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Abkürzungen 

Abs Absatz 

ACG Austro Control GmbH 

Art. Artikel 

ATC Air Traffic Control 

AVGAS Aviation Gasoline 

BCMG (BECMG) Becoming 

BCMT Beginning of Civil Morning Twilight 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BKN Broken (5/8 - 7/8) 

CPL Commercial Pilot Licence 

CI Cirrus 

COTRA Contrail 

CU Cumulus 

DCT Direct 

DEP Departure 

DOF Date of Flight 

ECET End of Civil Evening Twilight 

ELT Emergency Locator Transmitter 

EU Europäische Union 

FAA Federal Aviation Administration 

FEW Few (1/8-2/8) 

Ft Foot/Feet 

Gal Gallone/Gallonen 

GZ Geschäftszahl 

Hrs. Hours 

ICA Instructions for Continued Airworthiness 

idgF. In der geltenden Fassung 

IFR Instrument Flight Rules 
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IPC Illustrated Parts Catalog 

Kg Kilogramm 

Km Kilometer 

Kt Knot/Knots 

l / Ltr Liter 

Lct Local Time 

LDG Landing 

LFG Luftfahrtgesetz 

LH Left Hand 

LVR Luftverkehrsregeln 

M Meter 

M Minus 

Mm Millimeter 

MEP Multi Engine Piston 

METAR Aviation Routine Weather Report 

MHz Megahertz 

MSL Mean Sea Level 

N Nord 

NOSIG No Significant change 

Nr. Nummer 

O Ost 

POH Pilots Operating Handbook 

QNH, Q Höhenmesser-Skaleneinstellung, um bei der Landung die Flugplatzhöhe zu 
erhalten 

RH Right Hand 

RMK Remark 

RXO Abklärung durch einen Augenfacharzt 

SCT Scattered (3/8 - 4/8) 

SE Sicherheitsempfehlung 

SEP Single Engine Piston 
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SERA Standardized European Rules of the Air 

SPO Specialised Operations 

SUB Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 

SV Sachverständiger 

TAF Aerodrome Forecast 

TCH Type Certificate Holder 

TEMPO Temporary 

TSO Time Since Overhaul 

UTC Coordinated Universal Time 

UUG Unfalluntersuchungsgesetz 

V, VRB Variable 

VO Verordnung 

VML Muss im Flugbetrieb multifokale Korrekturgläser tragen und eine Ersatzbrille 
mitführen 

w/o Workorder 

WGS84 World Geodetic System 1984 

Z zulu – siehe UTC 

z.B. Zum Beispiel 
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